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Die ›Bleibeperspektive‹ als soziale Determinante der
Gesundheit Geflüchteter?

Zusammenfassung

Neu angekommene Geflüchtete haben in Deutschland eingeschränkten Zugang
zur Gesundheitsversorgung. Viele medizinische Leistungen müssen individuell
bei der jeweils zuständigen Behörde beantragt werden. Im Rahmen der gesetzli‐
chen Vorgaben werden darüber Ermessensentscheidungen getroffen. Wir werfen
in diesem Beitrag die Frage auf, ob soziale Kategorisierungsprozesse Einfluss
auf diese Entscheidungen und damit auf den Umfang der Gesundheitsversorgung
nehmen. Insbesondere wollen wir Erwägungen zur ›Bleibeperspektive‹ im Kon‐
text von Verteilungsentscheidungen im Gesundheitssektor kritisch diskutieren.
Zudem stellen wir Vorüberlegungen dazu an, wie der Hypothese der ›Bleibeper‐
spektive‹ als möglicherweise neuer sozialer Determinante der Gesundheit wissen‐
schaftlich weiter nachgegangen werden kann.

Schlagworte: Asylsuchende, Gesundheitsversorgung, Diskriminierung, soziale Kategorie
›Bleibeperspektive‹

The ‹Prospect of Staying› as a Social Determinant of Refugee Health?

Abstract

Newly arrived refugees in Germany have restricted access to health care. Many
medical services must be applied for individually at the respective competent
authority. Discretionary decisions are made within the framework of the legal
requirements. In this paper, we raise the question whether social categorisation
processes influence these decisions and therefore the provided health care. In
particular, we want to critically discuss considerations of the ‹prospect of stay‐
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ing› in the context of distributional decisions in the health sector. In addition,
we provide preliminary considerations on how the hypothesis of the ‹prospect of
staying› as a possibly new social determinant of health can be further investigated
scientifically.

Keywords: asylum seekers, health care, discrimination, social category ‹prospect of staying›

Einleitung

Die Gesundheitsversorgung Asylsuchender ist in den ersten 18 Monaten – zuwei‐
len auch darüber hinaus1 – gesetzlich eingeschränkt und über die zuständige Lan‐
desbehörde bzw. die Sozialbehörden finanziert. Der Gesetzgeber sieht die
»Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände« vor, die Versorgung im
Rahmen von Schwangerschaft und Geburt, gebotene Vorsorge sowie notwendige
Schutzimpfungen (§ 4 Abs. 1 u. 2 AsylbLG). Darüberhinausgehende Leistungen
können individuell bei der zuständigen Behörde beantragt werden, falls sie »im
Einzelfall […] unerlässlich« sind (§ 6 Abs. 1 AsylbLG). Welche Leistungen uner‐
lässlich sind, ist jedoch nicht definiert (Bozorgmehr/Razum 2019) und liegt daher
im Ermessen der beteiligten medizinischen und behördlichen Akteure. Deren
Antrags- und Entscheidungsprozesse sind weitgehend intransparent. Die Unbe‐
stimmtheit der gesetzlichen Formulierung eröffnet Möglichkeiten einer Ungleich‐
behandlung, welche – aufgrund dieser Intransparenz – unbemerkt bleiben kann.
Fraglich ist, ob neben medizinischen auch soziale Differenzkategorien Einfluss
auf lokale Entscheidungsprozesse nehmen und wenn ja »which differences make
a difference« (Bradby et al. 2017: 96).

Rassistische Diskriminierung wird in Forschungen zu sozialen Determinanten
der Gesundheit bisher meist entlang der Dimensionen Ethnizität und Kultur unter‐
sucht. Die soziale Kategorisierung Zugewanderter differenziert sich jedoch weiter
aus, z.B. nach Herkunftsregion, Rechtsstatus oder Wohnort, was entscheidender
für ihre Lebensbedingungen incl. den Zugang zu öffentlichen Ressourcen sein
kann (Vertovec [2010] 2018: 175). Im Zuge solcher Ausdifferenzierungen ist mit
»neuen Vorurteils- und Ungleichheitsmustern« zu rechnen (Vertovec 2007: 1045,
eigene Übers.). Zunehmend nimmt die Public Health-Forschung dies – z.B. in der
Erforschung der Rolle rechtlicher Aufenthaltstitel für die Versorgung (Drewniak
et al. 2016; Hannigan et al. 2016) – zur Kenntnis. Dennoch sind Beschaffenheit

1.

1 Verlängerte Einschränkung z.B. bei »rechtsmissbräuchlicher« Beeinflussung der Aufenthaltsdauer
(§ 2 Abs. 1 AsylbLG), Nichtmitarbeit bei der Passbeschaffung bei Ausreisepflicht, Falschangaben
zur Identität (Classen 2018: 19), Dublin-Fall, wartend auf Gerichtstermin (Genge 2019: 21).
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und Konsequenzen der Ausdifferenzierung rechtlicher und sozialer Kategorien für
Gesundheit und Versorgung weitgehend unerforscht.

Aus der Sozialarbeit wurde berichtet, dass die Unterscheidung von Asylsu‐
chenden anhand ihrer ›Bleibeperspektive‹ sich folgenreich durchzusetzen beginnt
(Voigt 2016). Wir fragen in diesem Beitrag, ob diese soziale Kategorie auch
Einfluss auf Ressourcenverteilungsentscheidungen im Gesundheitssektor nehmen
könnte. Zunächst werden wir kurz die Herausforderungen der Gesetzesauslegung
sowie möglicherweise wirksame soziale (Kategorisierungs-)Prozesse skizzieren.
Schließlich legen wir den Fokus auf die Kategorie ›Bleibeperspektive‹, welche
wir in ihrer Definition, Legitimität sowie diskursiven Beschaffenheit als Grund‐
lage von Verteilungsentscheidungen im Gesundheitswesen kritisch diskutieren,
um uns abschließend zu fragen, wie der Hypothese dieser neuen sozialen Deter‐
minante der Gesundheit wissenschaftlich weiter nachgegangen werden kann.

Antragstellung auf Kostenübernahme nach § 6 AsylbLG

Die Gesundheitsversorgung Geflüchteter wird rationiert, d.h. medizinisch not‐
wendige Leistungen werden mitunter bewusst vorenthalten (Fuchs et al. 2009),
zu diesem Zweck muss ›priorisiert‹ werden, es muss über Vor- und Nachran‐
gigkeit von z.B. »Kranken- und Krankheitsgruppen, Patientengruppen, Metho‐
den/Verfahren, Versorgungszielen, Versorgungsbereichen« entschieden werden
(Hoppe 2010: 421). An den Entscheidungen, ob ein geflüchteter Mensch bei‐
spielsweise einen Rollstuhl, Psychotherapie, eine Stanzbiopsie bei Krebsverdacht,
ein diagnostisches MRT bei Rückenleiden oder antiretrovirale HIV-Medikamente
bekommt oder nicht, sind Akteure auf politischer, behördlich-administrativer und
medizinischer Ebene beteiligt. Um Verfassungskonformität sicherzustellen, hat
der Gesetzgeber die Regelungen relativ offen formuliert, wodurch sich jedoch
in der Praxis »erhebliche Unsicherheiten bei der Normanwendung« ergeben
(Kluth nach Nusser 2017: 56). Ist die Bestimmung einer blutenden Wunde
oder von Fieber als ›akut‹ noch relativ einfach, so ist die Bestimmung der
›Unerlässlichkeit‹ der Behandlung einer aktuell asymptomatischen HIV-Infektion,
einer angeborenen Schluckstörung, einer vernarbten Schussverletzung oder einer
Stoffwechselerkrankung bereits schwieriger. Gesundheitspersonal und behördli‐
che Verwaltungsangestellte können individuell und basierend auf ihrer fachlichen
und institutionellen Sozialisation zu unterschiedlichen Entscheidungen darüber
kommen, was ›akut‹ oder ›unerlässlich‹ ist. Von ihrer Kenntnis und Auslegung
der gesetzlichen Regelung, ihrer Interpretation der Situation und der eigenen

2.
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Rolle hängt ab, ob Anträge überhaupt gestellt (vgl. Razum et al. 2016: 712) und
im nächsten Schritt bewilligt werden.

Mögliche nicht-medizinische Entscheidungskriterien des
Gesundheitspersonals bezüglich der Gewährung und Verwehrung
medizinischer Leistungen

Der große Interpretations- und Ermessensspielraum bei der Gesetzesauslegung
erlaubt allen Akteuren – bewusst oder unbewusst –, auch andere als medizinische
Differenzierungs- und Priorisierungsfaktoren in ihren Verteilungsentscheidungen
zur Anwendung zu bringen. Denkbar sind aufseiten des Gesundheitspersonals
beispielsweise folgende Faktoren, welche das persönliche Engagement und die
Entscheidung über eine Antragstellung beeinflussen könnten: individuelle (wie
Sympathie, Antipathie, Ethnozentrismus, Exotismus), soziale (z.B. strukturell
verankerte Stereotypisierung, Reaktionen auf den Habitus des Gegenübers), inter‐
aktionale (Verständigungsmöglichkeiten, Bewertung von und Reaktion auf Ver‐
halten, wie dem Zeigen oder Ausbleiben von Dankbarkeit oder Bedürftigkeit),
psychologische (Grad des Fremdheitserlebens, Ambiguitätstoleranz etc.) sowie
kulturelle Faktoren (z.B. abweichende Definitionen von Erkrankung, Gesund‐
heit, Dringlichkeit, Therapieoptionen). Zu prüfen wäre ebenfalls, ob organisatori‐
sche, institutionelle und strukturelle Kategorisierungen der Fälle Einfluss auf die
medizinischen Antrags- und die staatlichen Bewilligungsentscheidungen nehmen
(z.B. lokaler Prozessablauf, Workload/Zeitdruck, Asylverfahrensstatus, Transfer‐
management). In der Wahrnehmung des Kollektivs Geflüchteter entzieht sich
zudem kaum jemand öffentlicher, politischer oder politisierter Kategorien und
Zuschreibungen. Diese betreffen z.B. als legitim erachtete Fluchtgründe, Klassi‐
fikation der Herkunftsländer als sicher oder unsicher, zugeschriebene Aussicht
auf Asyl, zugeschriebener sozialer oder wirtschaftlicher ›Wert‹ der Zuwanderer.
Explorative, hypothesengenerierende Forschung könnte eruieren, wie die beteilig‐
ten Akteure Geflüchtete kategorisieren, d.h. welche sozialen Differenzkategorien
in diesem Handlungsfeld nachzuweisen sind. Anschließend gilt es, nach der
»sozialen Relevanz« verschiedener, mitunter konkurrierender Kategorisierungen
zu fragen (Hirschauer 2017: 183), d.h. herauszufinden, wie die Kategorisierten
bewertet werden und ob sowie welche Teilhabemöglichkeiten anhand dieser
Zuschreibungen eröffnet oder verwehrt werden. Eine spezifische Differenzkate‐
gorie soll im Folgenden diskutiert werden.

3.
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Die Kategorie ›Bleibeperspektive‹ als Priorisierungskriterium?

Im Rahmen der Gesetzesbegründung zum Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz
wurde 2015 ein neuer Begriff in den Migrationsregimediskurs eingebracht. Der
Gesetzgeber wollte »die Menschen, die eine gute Bleibeperspektive haben […]
möglichst schnell in Gesellschaft und Arbeitswelt« integrieren (Deutscher Bun‐
destag 2020b), dies führte jedoch zu vermehrten Ausschlüssen Anderer. Wem
keine ›gute Bleibeperspektive‹ zugeschrieben wird, der erhält zunächst keinen,
später dann verzögerten (BMAS 2019)2 – Zugang zu Integrations-, Sprach-, Aus‐
bildungs- und Berufsförderung (§ 5 Abs. 4 Satz 5, IntV §§ 44 Abs. 4, 45a Abs. 2
Satz 1 AufenthG, § 4 Abs. 2 DeuFöV, § 44 Abs. 4, Satz 1a u. b, §§ 39a, 131, 421
Abs. 1, 448 SGB III). In den genannten Gesetzen kommt der Begriff allerdings
nicht vor, dort ist die Rede davon, ob ein »rechtmäßiger und dauerhafter Aufent‐
halt zu erwarten« ist. Zuweilen versehen mit dem erklärenden Zusatz, dass von
einem solchen bei »einem Asylbewerber aus sicheren Herkunftsländern lt. § 29a
AsylG« […] nicht auszugehen sei.

Beschaffenheit und Wirkmächtigkeit der administrativen Kategorie
›Bleibeperspektive‹

Bei der ›Bleibeperspektive‹ handelt es sich demnach nicht um eine rechtliche,
sondern um eine – von untergeordneten Staatsagenturen wie der Bundesagentur
für Arbeit oder dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) – zuge‐
schriebene administrative Kategorie (Schultz 2019: 1250). Deren Grundlage, die
Gesamtschutzquote, bezeichnet den »Anteil der positiven Asylentscheidungen
[…] an der Gesamtzahl der in einem bestimmten Zeitraum getroffenen Asylent‐
scheidungen« (bpb 2018), nicht den Anteil der Personen, die tatsächlich im Land
bleiben werden. Es ergeben sich drei Kollektive von Bezeichneten: eine ›gute‹
Bleibeperspektive (Schutzquote > 50%) wird aktuell lediglich Geflüchteten aus
Syrien, Eritrea und Somalia zugeschrieben (BAMF 2021), sie erhalten schnell
gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten. Von einer ›schlechten‹ Bleibeperspek‐
tive wird bei Antragstellern aus den sog. ›sicheren Herkunftsländern‹ ausgegan‐
gen, sie sind mit umfangreichen Restriktionen – wie dem Verbleib in Aufnahme‐

4.

4.1

2 Das Migrationspaket (28.6.2019) unterscheidet: Aufenthaltsgestattung und Duldung, Geflüchtete
mit guter Bleibeperspektive und alle anderen sowie solche, die vor oder nach dem 31.7.2019
eingereist sind (davor wird Sprach- und Ausbildungsförderung an Bedingungen geknüpft, danach
gibt es keinen Zugang); vgl. Flüchtlingsrat Baden-Württemberg (2019).
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einrichtungen über die Dauer des gesamten Verfahrens (§ 47 Abs. 1a AsylG),
Leistungs- und Mobilitätseinschränkungen (§§ 56 ff, s. v.a. § 59a Abs. 1), Arbeits‐
verbot (§ 61 Abs. 1 Satz 3 AsylG, § 60a Abs. 6 Satz 3 AufentG), schnellerer
Antragsentscheidung (§ 30a AsylG) und Abschiebung (§ 36 Abs. 1 u. 3 AsylG) –
konfrontiert. Ausgehend von der Schutzquote haben prinzipiell auch Antragstel‐
ler*innen aus allen anderen Herkunftsländern eine ›schlechte‹ Bleibeperspektive.
Nur vereinzelt findet sich seit wenigen Jahren der Begriff der ›unklaren‹ Perspek‐
tive (s. Erstorientierungskurse, BAMF 2017). Sozialarbeiter berichten, es sei ein
»Drei-Klassen-System von Geflüchteten« entstanden. Das Konstrukt der ›Bleibe‐
perspektive‹ sei – über den gesetzlich vorgesehenen Rahmen hinaus – zum Krite‐
rium der Gewährung oder Verwehrung von Teilhabechancen avanciert, da Mitar‐
beiter*innen verschiedener Organisationen es zur Grundlage ihrer Ermessensent‐
scheidungen machen (Voigt 2016). Ob dies auch in Organisationen des Gesund‐
heitssystems der Fall ist, ist noch ungeklärt.

Legitimität der Kategorie ›Bleibeperspektive‹ als Priorisierungskriterium

Aus juristischer Sicht ist die Anwendung der Kategorie aus zwei Gründen
bedenklich. Erstens widerspricht sie dem Prinzip der Rechtssicherheit für alle in
einem Staatsgebiet; da es sich nicht um eine rechtliche Kategorie handelt, können
keine Rechtsmittel dagegen eingelegt werden (Schultz 2019: 1252, 1257). Zwei‐
tens untergräbt sie als Argumentationsfigur für abgestuften Ressourcenzugang die
Logik des individuellen Asylverfahrens. Jede*r Schutzsuchende hat – unabhängig
vom Herkunftsland – das Recht auf Prüfung des Antrags. Erst am Ende des
Verfahrens wird über ein Aufenthaltsrecht entschieden (vgl. Pichl 2017: 453).
Pauschalisierende, prospektive Vermutungen sind nicht vorgesehen.

Faktisch entspricht die ›Bleibeperspektive‹ häufig nicht der Realität, sodass
es sich bei dem Sachverhalt (in Abweichung von dessen Verwendung in der
behördlichen Praxis) eher um eine vage ›Bleibevermutung‹ handelt. Der willkür‐
lich festgelegte Schwellenwert (Gesamtschutzquote) sagt wenig über die Anzahl
der nach inhaltlicher Prüfung gewährten Schutzstatus sowie über die tatsächliche
Bleibewahrscheinlichkeit aus, denn er erfasst bis zu zwei Drittel sogenannte
›formelle Erledigungen‹ (z.B. Dublin-Fälle). Das bedeutet, dass die »Anerken‐
nungsquote bei inhaltlichen Asylentscheidungen weitaus höher [liegt] […] als
die offiziellen Zahlen vermuten lassen« (Deutscher Bundestag 2020a). Viele
werden zudem auch nach einer Ablehnung ihres Asylgesuchs in Deutschland
bleiben, z.B. durch erfolgreiche Klagen, Ausreisehindernisse, als Härtefälle und/

4.2
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oder mittels Duldung mit anschließendem Aufenthaltsrecht. Dies wird bei einer
so definierten ›Bleibeperspektive‹ nicht mitbedacht (s. Voigt 2016). Einsparungen
bei der medizinischen Versorgung aufgrund der Annahme, jemand würde wieder
rückgeführt werden oder ausreisen, erscheinen daher kaum sinnvoll, vor allem da
die initiale Leistungsverwehrung ggf. zu einer Verschlechterung des Gesundheits‐
zustandes führen und damit später höhere Kosten verursachen kann (vgl. Bozorg‐
mehr/Razum 2015: 4).

Alle registrierten neuzugewanderten Geflüchteten in Deutschland sind – im
Vergleich zu Staatsbürger*innen oder Migrant*innen mit gesichertem Aufent‐
haltsstatus – mit einer staatlich verordneten Ungleichbehandlung bezüglich ihres
Rechts auf das ihnen jeweils erreichbare Höchstmaß an Gesundheit (OHCHR
2020, Art. 12 Abs. 1) konfrontiert. Bereits dies ist mit internationalen Konventio‐
nen kaum vereinbar (vgl. Bozorgmehr/Razum 2016; Bozorgmehr et al. 2019),
unter anderem, da für besonders schutzbedürftige Gruppen (z.B. von schwerer
oder psychischer Krankheit Betroffene, Gewalt- und Folteropfer, vgl. Europäische
Union 2013: Aufnahmerichtlinie Art. 19 Abs 1, Art. 22 Abs. 1, Art. 25 Abs. 1)
kein selbstverständlicher, umfassender Versorgungszugang besteht, sondern in
vielen Fällen ein aufwändiges Kostenübernahmeprozedere mit Einzelfallentschei‐
dungen vorgesehen ist. Noch weiter gehende Zugangshürden sind nicht vorgese‐
hen, doch die Ermessensspielräume sind so groß, dass eine informelle Rechtsstra‐
tifizierung (vgl. Morris 2003: 79) mittels sozialer Klassifikationsformen nicht
ausgeschlossen werden kann.

Dass über die Gewährung von Gesundheitsleistungen behördlich entschieden
wird, steht im Widerspruch zu berufsrechtlichen sowie -ethischen Grundsätzen
der Ärzteschaft, die keine Grundsätze anerkennen und keine Vorschriften oder
Anweisungen beachten darf, die nicht mit den eigenen Aufgaben vereinbar sind
(Bundesärztekammer 2018: § 2 Abs. 1). Eine Priorisierung der Bedarfe von Pati‐
ent*innen anhand der ›Bleibeperspektive‹ durch ärztliches Personal selbst wäre
ohnehin inakzeptabel, denn es handelt sich um eine – wenn auch verdeckte –
Unterscheidung nach Staatsangehörigkeit und das ärztliche Personal hat gelobt,
eine solche in der Ausübung seiner Pflichten nicht vorzunehmen (Weltärztebund
[1948] 2017: Genfer Gelöbnis).
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Bezug der ›Bleibeperspektive‹ zu gesellschaftlichen Macht- und
Deutungsmustern – eine Hypothese

Ungleichbehandlung kann auch dann erfolgen und aufrechterhalten werden, wenn
sich Protagonisten nicht-diskriminierenden Grundsätzen verpflichtet sehen und
wenig Vorurteile oder negative Absichten haben (s. »institutionelle Diskriminie‐
rung«; Gomolla 2017: 134). Denn alle an Versorgungentscheidungen Beteiligten
sind Mitglieder einer Gesellschaft, die bestimmte Kategorisierungsweisen und
Deutungspraktiken bezüglich Geflüchteter anbietet und diesen eine gesellschafts‐
strukturell bedingte Position zuweist (Scherr 2010: 47, Fn. 20).3 Damit stehen
»kollektiv verfügbare Begründungen« (Hasse/Schmidt 2012: 883) für »Organisa‐
tionen und in Organisationen tätige Professionelle« (Gomolla 2017: 133) zur Ver‐
fügung, welche – bezüglich medizinischer Versorgung im Wortsinne – eine
ungleiche Behandlung ggf. als folgerichtig und somit akzeptabel erscheinen las‐
sen.

Im vorliegenden Fall wäre zu diskutieren, ob die an Nationalitäten geknüpfte
Bleibevermutung nicht Parallelen zu politischen, rechtlichen und öffentli‐
chen Diskursen bezüglich ›guter‹ (›Kriegsflüchtlinge‹) und ›schlechter‹ (›Wirt‐
schafts-‹) Flüchtlinge aufweist (s. dazu: Pichl 2017: 454; Vertovec 2007: 1045;
Scherr 2015; Morris 2003: 95; Castañeda et al. 2015: 382; Castañeda 2012:
837; Scherschel 2018: 136–139; Fassin 2005: 369). Krieg und Verfolgung gelten
als akzeptierte Fluchtgründe. Es wird eine bessere Bleibeperspektive unterstellt,
wirtschaftliche ›Verwertbarkeit‹ ist vorhanden bzw. muss sichergestellt werden.
Medizinische Versorgung zur Wiederherstellung oder Erhaltung der Arbeitskraft
›solcher‹ Geflüchteter erscheint als plausible Investition. Armut, Hunger und
Perspektivlosigkeit hingegen werden von vielen nicht als legitime Migrations‐
motive akzeptiert, implizit wird ggf. Selbstverschulden unterstellt (s. Diskurs
›Deservingness‹: Castañeda et al. 2015: 383–384; Holmes/Castañeda 2016: 16–
17; Yarris/Castañeda 2015), und die Rede ist von »bogus asylum seekers« (Mor‐
ris 2003: 95)4. Überschneiden sich solche Zuschreibungen nicht mit der einer
›schlechten‹ Bleibeperspektive? Ressourceneinsatz für diese Geflüchteten wird
nicht als Investition gesehen und daher möglichst limitiert. Ihre Immigration ist

4.3

3 Strukturelle Diskriminierung: »diskriminierungsrelevante Kategorien« sind nicht alleine »in Vor‐
urteilen, Diskursen und Ideologien verankert, sondern [stehen] in einem engen Bezug zu gesell‐
schaftsstrukturell (ökonomisch, rechtlich und politisch) bedingten Positionszuweisungen« (Scherr
2010: 47, Fn 20).

4 Forschung bzgl. der Konstruktion von deserving immigrants kann lt. Sargent (2012: 857)
Hinweise auf globale und lokale Mechanismen geben, die den Versorgungszugang versperren,
erschweren oder erleichtern.
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unerwünscht, sie sollen möglichst schnell deportiert werden (Pichl 2017) und es
gilt, Nachahmer*innen abzuschrecken.

Diese Argumentationsfigur weist Ähnlichkeiten mit dem Diskurs um Health
Seeking Migrants auf (vgl. z.B. Sußebach 2018; Focus 2018), die auf der Suche
nach vorhandener oder besserer Gesundheitsversorgung einreisen. Ob das BAMF
ein Aufenthaltsrecht begründet sieht, entscheidet sich erst nach Antragsprüfung.
Bis dahin steht den Betreffenden dieselbe (limitierte) Gesundheitsversorgung zu
wie allen anderen Asylsuchenden. Da jedoch keine Anreize für Nachahmer*innen
geboten werden sollen (Arai 2020: 8), dienen die Zugangsbarrieren zur Versor‐
gung hier ggf. auch der Kontrolle und Abschreckung (Morris 2003: 79, 86). Diese
Aufgaben werden – mittels der politisch gewollten Unbestimmtheit gesundheitli‐
cher Rechte Geflüchteter – u.a. in die Hände von medizinischem, administrativem
und juristischem Personal gelegt anstatt eine politische Lösung für diese – aus
Betroffenensicht legitime – Art der Zuwanderung zu entwerfen.

Möglicherweise gilt auch für den medizinischen Teil der Sondergesetzge‐
bung für Asylsuchende: »Diskriminierung [ist] kein faktischer Nebeneffekt
der Gesetze, sondern das eigentliche Ziel der Sondergesetzgebung« (Pichl
2017: 462). Statt expliziter rassistischer Diskriminierung mit Bezugnahme auf
bestimmte »ethnische Kategorien« bedienen wir uns heute neuer Kategorisierun‐
gen, um unerwünschte ›Gruppen‹ abzuschrecken oder von der Einwanderung
abzuhalten (FitzGerald et al. 2018: 30, eigene Übers.). Eine Diskriminierung
nach ›Bleibeperspektive‹ als quasi-rationaler, da auf den ersten Blick statistisch
begründeter Erwägung darüber, ob jemand bleiben wird und deshalb in die Erhal‐
tung seiner Arbeitskraft investiert werden soll, kann potentiell auch im medizi‐
nischen Sektor unter dem Radar von persönlichen und berufsethischen Vorsät‐
zen erfolgen. Die Versachlichung der Kategorie verdeckt deren Rückbezug auf
Zuschreibungen bezüglich ›guter‹ und ›schlechter‹ Flüchtlinge und Fluchtgründe
ebenso wie die Bezugnahme auf bestimmte Nationalitäten5; damit wird sie auch
von Antidiskriminierungsabkommen und -gesetzen nicht erfasst.

Ein Forschungsansatz: Fragestellungen und empirischer Zugang in und
über Einrichtungen der medizinischen Versorgung Geflüchteter

Um den aufgeworfenen Hypothesen empirisch nachzugehen, bietet sich For‐
schung dort an, wo vornehmlich Patient*innen im Rahmen der Einschränkun‐

5.

5 Vgl. zur Ausklammerung der Diskriminierung nach Staatsangehörigkeit aus politischem und
juristischem Diskurs bei Scherr (2017: 53).
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gen des AsylbLG versorgt werden: in Einrichtungen der Flüchtlingsmedizin.
Hier werden die Wechselwirkungen von Policies, Gesetzgebung, organisationalen
Prozessen, gesellschaftlich anerkannten Diskriminierungsformen und den Deu‐
tungs-, Bewertungs- und Handlungsentscheidungen individueller, professioneller
Akteur*innen (Fassin 2015a: 6) greifbar.

›Unterschiede‹ in der Versorgung Asylsuchender zu machen, ist staatlich vor‐
gegeben. Doch Professionelle in behördlichen Stellen und Einrichtungen des
Gesundheitswesens entscheiden weder allein über die Ressourcenverteilung noch
sind sie nur ausführende Organe staatlichen Willens, sie implementieren und pro‐
duzieren Politik: »the agents often extend the realm of policies well beyond what
is requested. In a sense, they are not content simply with implementing the policy
of the state – they make it. They are the state« (Fassin 2015a: 5). Innerhalb des
gesetzlichen Rahmens ist – je nach Auslegung – eine sehr restriktive Ressourcen‐
anfrage- und Bewilligungspraxis ebenso möglich wie eine Versorgung analog zu
der der Mehrheitsbevölkerung. Vor dem Hintergrund der – dennoch ungewohn‐
ten – Einschränkung ärztlicher Handlungsautonomie (vgl. Iseringhausen/Staender
2012: 179), der medizinischen Fachsozialisation und des daraus entwickelten
Verständnisses der eigenen Rolle und Verantwortung (ABIM Foundation 2002)
gilt es zu eruieren, wie das Fachpersonal in diesem Sinne ›Politik macht‹, wie
es mit den gesetzlichen Einschränkungen seines Handlungsspielraumes umgeht
und diesen nutzt: Wie wird das Gesetz verstanden und dementsprechend imple‐
mentiert? Wie wird die eigene Rolle bezüglich der vorgegebenen Versorgungsein‐
schränkung gedeutet und gelebt? Ist vorauseilender Gehorsam, Anpassung oder
Widerständigkeit zu beobachten, und welche Formen nimmt diese/r jeweils kon‐
kret an?

Die Durchlässigkeit von Institutionen und Professionellen für gesellschaftliche
Diskurse (Fassin 2015a: 7) wurde in Abschnitt 4.3 angerissen. Ob und wie sich
kollektiv verfügbare Begründungen und Erwartungen im Verbund mit persönli‐
chen Ansichten z.B. zur Verantwortung für den Schutz öffentlicher Ressourcen
im Sinne eines »Versicherheitlichungsdiskurses« (Voss et al. 2020: 130), zu
legitimen Fluchtgründen und zum Hilfeanspruch (Sargent 2012: 857) im profes‐
sionellen Denken und Handeln niederschlagen, ist offen. Diskriminierende Unter‐
scheidungen können in bestimmten Teilsystemen, Organisationen, Gruppen und
in Interaktionen spezifisch aufgegriffen und verwendet oder aber neutralisiert
werden (Scherr 2010: 42). Es gilt daher zu fragen: Wie verhalten sich die pro‐
fessionellen Akteur*innen gegenüber gesellschaftlichen und institutionellen Deu‐
tungsangeboten? Wurden diese internalisiert? Welche sozialen Kategorisierungen
nehmen sie konkret vor und welche Rolle spielen diese im Tagesgeschäft der
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Flüchtlingsversorgung d.h. werden sie explizit oder implizit als Referenz für
Behandlungs- und Antragsentscheidungen herangezogen? Werden sie (kritisch)
reflektiert oder gar abgelehnt (vgl. auch Hirschauer 2017: 173)?

Fazit

Die Gesundheits-, Lebens- und Überlebenschancen Geflüchteter in Deutschland
sind ungleich verteilt. Sie sind in einen hochgradig stratifizierten Rechtsraum ein‐
getreten, in dem ihnen zunächst nicht dieselbe Gesundheitsversorgung wie Staats‐
bürgern gewährt wird. Im Beitrag wurde die Frage aufgeworfen, ob bestimmte
Teilkollektive innerhalb der Population der Asylsuchenden im Gesundheitssektor
zudem von einer neuen Art der Mehrfachdiskriminierung, abhängig von der ihnen
zugeschriebenen ›Bleibeperspektive‹, betroffen sein könnten. Es ist zu klären,
ob diese administrative und soziale Differenzierungskategorie im Gesundheits‐
sektor die Wirkmacht einer ›sozialen Determinante‹ entfaltet, indem sie empirisch
erfassbaren Einfluss auf Verteilungsentscheidungen nimmt; auch wenn sie aus
faktischen, juristischen und medizinischen Gründen als Priorisierungskriterium
abzulehnen ist. Ihr Einsatz würde beispielsweise bedeuten, dass die syrische Pati‐
entin eine beantragte medizinische Leistung erhalten würde, der mazedonischen
Patientin dieselbe Leistung jedoch verwehrt würde. Wissenschaftliche Erkennt‐
nisse zu dieser Fragestellung liegen bisher nicht vor.

Durch ihre Versachlichung sowie mögliche Anknüpfungspunkte an gesell‐
schaftliche Diskurse bezüglich ›guter‹ und ›schlechter‹ Flüchtlinge kann die
Distinktion anhand ›guter‹ und ›schlechter‹ Bleibeperspektive für die soziale
Positionsvergabe innerhalb der Geflüchtetenpopulation in vermeintlich harmlo‐
sem Gewand weitgehend unproblematisiert wirkmächtig sein oder werden. Wäre
eine solche Wirkmächtigkeit neben dem politischen, ökonomischen und pädago‐
gischen Sektor (Voigt 2016; Eisenhuth 2015; Pichl 2017) auch im Gesundheits‐
sektor nachweisbar, so wäre einerseits ein Indiz für strukturelle Diskriminierung
gefunden (s. dazu Luhmann 1993: 580–581), andererseits eine neue soziale Deter‐
minante der Gesundheit Geflüchteter identifiziert, die keiner der bekannten Deter‐
minanten wie Immigration an sich (Castañeda et al. 2015) (v.a. in Verbindung mit
Rechts- bzw. Aufenthaltsstatus) und gesundheitswissenschaftlich überwiegend in
Erwägung gezogenen Rassismusformen (bezogen auf Kultur, Religion, Ethnizität,
Hautfarbe und anderer biologistisch verstandener Kategorisierung nach ›Rasse‹)
(vgl. Paradies et al. 2015; Cobbinah/Lewis 2018; Williams et al. 2019; Kluge et
al. 2020) vollständig entspricht.

6.
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Als empirischer Zugang zu den genannten Fragen bietet sich ein explorativer,
methodisch breit aufgestellter ethnographischer Forschungsansatz an, der erstens
soziale Unterscheidungsweisen bezüglich Geflüchteter sowie die Wechselwirkun‐
gen von strukturellen, institutionellen und individuellen Kategorisierungs- und
Diskriminierungsformen in den Blick bekommt. Zweitens müssen die vielen
Facetten der Antrags- und Bewilligungsprozesse und -entscheidungen rund um
Gesundheitsleistungen für Asylsuchende nachvollzogen werden – z.B. gilt es
die Anzahl der Bewilligungen/Ablehnungen für bestimmten Patientenkollektive
zu erheben und Beobachtungen im Tagesgeschäft zu machen, mittels derer Deu‐
tungs- und Handlungsmuster erfasst werden können. Dabei sollen die profes‐
sionellen Protagonisten stets als Produzent*innen und Repräsentant*innen ihrer
Gesellschaften und Institutionen verstanden werden: »Agents do not behave like
free electrons, but find themselves trapped within networks of meaning and action
that are inscribed within the institutions« (Fassin 2015a: 7). Forschung in, mit
und über Institutionen der Flüchtlingsmedizin und die dort tätigen Professionellen
kann den aufgeworfenen Hypothesen und Fragen nachgehen. Ihr Doing Politics,
»Doing Differences« und Doing sowie »Undoing« Inequality (vgl. Fassin 2015b;
West/Fenstermaker 1995; Hirschauer 2017) gilt es zu explorieren. An diesen
Orten der Wechselwirkung von Strukturen, Prozessen und Interaktionen kann
der Beziehung von mikro- und makrosoziologischen Einflussfaktoren (vgl. Casta‐
ñeda et al. 2015: 378; Fassin 2015a: 7) auf die Lebens- und Überlebenschancen
Geflüchteter in methodisch und theoretisch adaptiver Weise nachgegangen wer‐
den.
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